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Begründung zum Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 9 
"Mieler Straße"

1. Ermächtigungsgrundlagen

Vorschriften des Bundesbaugesetzes vom 25- Juni I960 
(BGBl. I I960 S. 34-1) in der Fassung vom 18.8.1976 
(BGBl. I S. 2296), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6.7.1979 (BGBl. I S. 94-9),

I. WO zum Bundesbaugesetz vom 29.11.1960 (GV NW I960 
S. 4-35),

sowie Festsetzungen in Text und Zeichnung des Bebauungs
planes .

2. Begrenzung des Bebauungsplanbereiches

Der Planbereich wird begrenzt durch die südliche Grenze 
des Kreuzburgweges, die westliche Grenze der K 61, die nord
westliche Grenze des Landgrabens, eine parallele Linie 
zwischen den vorgenannten Grenzen Kreuzburgweg und Land
graben in einer Entfernung von 20 m zur westlichen Grenze 
der K 61.
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3- Zweck der Planung

Durch den Bebauungsplan soll die Trasse für einen kombi
nierten Rad- und Gehweg zwischen den Orten Oberdrees und 
Niederdrees gesichert werden. Der V/eg soll auf der west
lichen Straßenseite mit folgendem Profil auf der freien 
Strecke errichtet werden:

Befestigter Fahrbahnrand
Grünstreifen 1,75 ni 
Radweg 2,50 m 
Bankette/Böschungen 1,00 m
insgesamt 5*25 m
Plächenbedarf einschließlich des vorhandenen Seiten
streifens .

Um im Bebauungsplan die angrenzenden Grundstücke und ihre 
Plächennutzung mit darzustellen, wurde der Planbereich 
auf 20 m Breite ausgeweitet. Bis auf den Bereich der Wege
trasse tritt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
keinerlei Veränderung an den Grundstücken gegenüber ihrem 
jetzigen Zustand und ihrer jetzigen Nutzung ein.

Die Anlage des kombinierten Rad- und Gehweges erfolgt zur 
Sicherung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, in dem be
sonders Jugendliche, Kinder und ältere Menschen Gefahren 
ausgesetzt sind.

4. Bodenordnende Maßnahmen
Bodenordnende Maßnahmen (Baulandumlegung) sind - soweit 
z.Zt. absehbar - nicht erforderlich.

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind, soweit noch nicht 
geschehen, der Stadt Rheinbach zur Verfügung zu stellen.

5. Kosten

Zur Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen werden vor
aussichtlich folgende, überschlägig ermittelte Kosten ent
stehen:
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a) noch zu tätigender Grunderwerb 
ca. 1.870,- qm x 10,— DM 18.700,— DM

b) Straßen- und Wegebaukosten 
ca, 1.400,- qm x 50,— DM/qm 70.000.— DM

insgesamt; 87.700,— DM

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

6. Sonstiges

Der Bebauungsplan Rheinbach-Oberdrees Nr. 5 "Mieler Straße" 
ist gemäß § 8 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes aus dem geneh
migten Flächennutzungsplan entwickelt.

Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß 
§ 2a des Bundesbaugesetzes wurde mit der 14-tägigen Aus
legung des Entwurfs durchgeführt.

Die Begründung zum vorgenannten Bebauungsplan ist Bestand
teil des Verfahrens.


